
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/10/12 3Ob135/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1976

Norm

ZPO §477 D9

ZPO §503 Z4 E2c

Rechtssatz

Keine Nichtigkeit gemäß § 477 Z 9 ZPO, wenn das Berufungsgericht zu Unrecht annimmt, daß die Rechtsrüge nicht

gesetzmäßig ausgeführt sei und deshalb auf die Rechtsausführungen der Berufung nicht eingeht.

Entscheidungstexte

3 Ob 135/76
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